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Wäre dann so zu sagen der dritte Versuch, die Wiederholung der Prüfung... Nachprüfung war ja
auch ungenügend... Im Schreiben vom Prüfungsamt wegen der Nachprüfung steht... "Wenn
nach dieser Nachprüfung ein Fall des Nichtbestehens der Prüfung eingetretten ist, findet keine
Nachprüfung mehr statt. Die Prüfung zu, Ersten Saatsexamen ist dann insg. nicht bestanden.
Gemäß § 23 LVO können Sie diese nicht bestanden Prüfung wiederholen."
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